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Information zu Ihren Versorgungsleistungen 

Sehr geehrtes Mitglied, 

wir beziehen uns auf die Ruhegeldsimulation von unserer Webseite und übersenden Ihnen nachstehend die Information zu 
Ihren voraussichtlichen Versorgungsleistungen.  

Die Ruhegeldsimulation wurde entwickelt, um durch einfache Angaben aus der aktuellen Anwartschaftsmitteilung, die die 
Mitglieder der Sächsischen Ärzteversorgung jährlich erhalten, und den zu erwartenden Beitragszahlungen die von Ihnen zu 
erwartende Höhe des Altersruhegeldes zu ermitteln. Die ermittelten Beträge basieren auf den von Ihnen eingegebenen 
Angaben und werden auf der Grundlage der geltenden Satzung der Sächsischen Ärzteversorgung nur annähernd ermittelt. Die 
im Rahmen der Ruhegeldsimulation erteilten Auskünfte zum Altersruhegeld sind nicht rechtsverbindlich und können eine 
individuelle und kostenlose Beratung durch die Sächsischen Ärzteversorgung nicht ersetzen. 

Folgende Eintrittsdaten wurden aufgrund Ihres Geburtsdatums ermittelt: 

Geburtsdatum       
Eintritt vorgezogenes Altersruhegeld     
frühestmöglicher Eintritt  
Eintritt obligatorisches Altersruhegeld    
Eintritt aufgeschobenes Altersruhegeld 

Bei der Prognose sind die von Ihnen bisher entrichteten und die folgenden angenommenen zukünftigen Beitragszahlungen 
berücksichtigt: 

Pflichtbeiträge 1 
Pflichtbeiträge 2 
Freiwillige Mehrzahlung 1* 
Freiwillige Mehrzahlung 2*

ab 
ab 
ab 
ab  

bis 
bis 
bis 
bis

EUR/Monat
EUR/Monat
EUR/
EUR/ 

*Bitte beachten Sie, dass die persönliche Beitragsgrenze (PBG) die Höhe Ihrer freiwilligen Mehrzahlungen begrenzen kann.
Diese gilt ab dem Kalenderjahr nach der Vollendung Ihres 55. Lebensjahres. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Mitarbeiter der Sächsischen Ärzteversorgung.

Daraus ergeben sich folgende zu erwartende Versorgungsleistungen: 

mit frühestmöglichem Eintritt ab 
obligatorisches Altersruhegeld ab 
aufgeschobenes Altersruhegeld ab 
mit anderem Eintrittsdatum ab 

vorauss. Anspruch pro Monat   EUR
vorauss. Anspruch pro Monat EUR
vorauss. Anspruch pro Monat EUR
vorauss. Anspruch pro Monat EUR 

Bitte beachten Sie, dass von Ihrem Ruhegeld auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie gegebenenfalls Steuern zu 
zahlen sind. Künftige Dynamisierungen wurden hierbei nicht berücksichtigt. Wir weisen darauf hin, dass zur Erhöhung der 
Versorgungsanwartschaften bei der Sächsischen Ärzteversorgung freiwillige Mehrzahlungen geleistet werden können.  

Die Auskunft erfolgt ohne jede Rechtsverbindlichkeit. 

Mit freundlichen Grüßen  
Ihre Sächsische Ärzteversorgung 

Thomas Geiger 26.05.2025

12.05.2005
01.06.2067
01.06.2067
01.06.2072
01.06.2075

01.01.2025 31.05.2072 1497,30

Monat
Monat

01.06.2067 4103,38
01.06.2072 5887,75
01.06.2075 7159,51
01.06.2067 4103,38




